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Hab grade in der Schule noch mal meine Unterlagen studiert.
Im Schreiben vom 17.09.08 über OWA an alle Schulleiter findest du Vorkurs auf Seite 4.
Außerdem steht es ganz ausführlich in Bay EUG Art. 37 a "Kinder mit nicht deutscher
Muttersprache." Ist Gesetz, sogar mit Bußgeldandrohung, seit 26.Juli 2006.
Gruß
Pepi
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